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(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der El
tern, der Kinder, des Ehegatten oder der Geschwi
ster des Verstorbenen ein.

(3) Hat der Verstorbene Antragsberechtigte im 
Sinne des Absatzes 2 nicht hinterlassen oder sind sie 
vor Ablauf der Antragsfrist gestorben, so entfällt 
das Erfordernis des Strafantrages, wenn der Verstor
bene sein Leben als Opfer einer Gewalt- und Will
kürherrschaft verloren hat und die Verunglimpfung 
damit zusammenhängt.

§ 190
Ist die behauptete oder verbreitete Tatsache eine 

strafbare Handlung, so ist der Beweis der Wahrheit 
als erbracht anzusehen, wenn der Beleidigte wegen 
dieser Handlung rechtskräftig verurteilt worden ist. 
Der Beweis der Wahrheit ist dagegen ausgeschlossen, 
wenn der Beleidigte wegen dieser Handlung vor der 
Behauptung oder Verbreitung rechtskräftig freige
sprochen worden ist.

§ 191
Ist wegen der strafbaren Handlung zum Zwecke 

der Herbeiführung eines Strafverfahrens bei der Be
hörde Anzeige gemacht, so ist bis zu dem Beschluß, 
daß die Eröffnung der Untersuchung nicht statt
finde, oder bis zur Beendigung der eingeleiteten Unter
suchung mit dem Verfahren und der Entscheidung 
über die Beleidigung innezuhalten.

§ 192
Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder 

verbreiteten Tatsache schließt die Bestrafung nach 
§ 185 nicht aus, wenn das Vorhandensein einer 
Beleidigung aus der Form der Behauptung oder Ver
breitung oder aus den Umständen, unter welchen sie 
geschah, hervorgeht.

§ 193
Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstleri

sche oder gewerbliche Leistungen, desgleichen Äuße
rungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung 
von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter In
teressen gemacht werden, sowie Vorhaltungen und 
Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, 
dienstliche Anzeigen oder Urteile von Seiten eines 
Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern straf
bar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der 
Form der Äußerung oder aus den Umständen, unter 
welchen sie geschah, hervorgeht.


